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Liebe Eltern, 
 

am 26.11.2020 wurde durch das Niedersächsische Kultusministerium ein aktualisierter Rahmenhygiene-
plan veröffentlicht. Hierbei wurde insbesondere die Phase A mit 3 Stufen verändert. Das vollständige 
Dokument finden Sie auf unserer Homepage. 
Wichtige Aspekte wollen wir Ihnen heute in einer gekürzten Version zur Verfügung stellen. Wir befinden 
uns derzeit in Szenario 3A. Dies bedeutet im Wesentlichen: 
 

Stufe 3 (A) 
 
Starkes Infek-
tionsgeschehen 
 
ab 50 Neuinfek-
tionen pro 
100.000 
in 7 Tagen 

Szenario A 
 
Eingeschränkter 
Regelbetrieb 

Wesentliche Maßnahmen 
1.1 Abstand außerhalb der Kohorten, mindestens 1,5 Meter und innerhalb 

der Kohorten, wenn keine MNB getragen wird  
 

1.2 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht und wenn Kohorten 
sich mischen und/oder Abstände nicht eingehalten werden können 
 

 Im gesamten Schulhaus soll in den Gängen und auf den Treppen 
auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden.  

 

1.3 Verschärfung der Besucher-Regelungen 
1.4 Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule 

 

  2    Gemeinsam genutzte Gegenstände 
  3   Unterrichtsorganisation, Kohorten-Prinzip, Aufhebung des  
      Abstandsgebots 
4    Speiseneinnahme - vom Pausenbrot bis zur Schulkantine 
5.   Schulveranstaltungen und Schulfahrten 
6.   Schüler*innen mit vulnerablen Angehörigen  

 
Zur Ermittlung der Inzidenzzahl ist durch die Schulen die Niedersachsenseite unter 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/  
zu Grunde zulegen. Diese Seite wird täglich ab 9.00 Uhr aktualisiert. Einer Anord-
nung durch das zuständige Gesundheitsamt bedarf es in diesem Falle nicht mehr. 
 
Eine informative Darstellung zum Thema Masken finden Sie unter: 
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-10/corona-mundschutz-alltag-maske-
infektionsschutz-hygiene-ratgeber-faq#geschneiderte-stoffmaske-oder-op-maske 

 
1.1 Abstandsgebot 

 

Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den 
Schüler*innen zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. 
Im Übrigen gilt außerhalb der Lerngruppen/Kohorten: 

 
 Zu Personen der anderen Kohorten soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 

werden. 
 Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Lehrkräften, Pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Beschäftigten der Schulen, Erziehungsberechtigten sowie 
Besucherinnen und Besuchern. 

 Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern ist zwischen allen Personen, die nicht 
zum eigenen Hausstand gehören, generell zu beachten.  

 
 

1.2 Maskenpflicht 
 

Grundsätzlich gilt: Die Mund-Nasen-Bedeckung kann im Unterricht kurzzeitig von einzelnen Personen 
abgenommen werden, wenn dies zwingend für die Unterrichtsziele erforderlich ist, z. B. im Sprachun-
terricht oder im Unterricht für Schüler*innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Falls

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-10/corona-mundschutz-alltag-maske-infektionsschutz-hygiene-ratgeber-faq#geschneiderte-stoffmaske-oder-op-maske
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-10/corona-mundschutz-alltag-maske-infektionsschutz-hygiene-ratgeber-faq#geschneiderte-stoffmaske-oder-op-maske
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 dies für die Kommunikation mit Schüler*innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung erfor-
derlich ist, können auch deren Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Lehrkräfte die MNB kurzfristig 
abnehmen. 
 
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

 

Überschreitet die Stadt oder der Landkreis am Standort einer weiterführenden Schule (Sek I und Sek II) 
den Inzidenzwert von 50 (50 Neuinfizierte je 100.000 Einwohner in 7 Tagen), muss auch im Unterricht ein 
Mund-Nasen-Schutz getragen werden, so lange der Wert oberhalb dieser Marke liegt. Außerhalb von Un-
terrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in von der Schule besonders ge-
kennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer Lerngruppen nicht gewährleistet werden kann. Das betrifft 
in der Regel Gänge, Flure, Versammlungsräume usw., ggf. auch das Außengelände.  
 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist jede geeignete textile oder textilähnliche Barriere, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und 
Aussprache verringert, unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie. Die 
Mund-Nasen-Bedeckung ist nur geeignet, wenn sie Mund und Nase vollständig bedeckt und an den 
Rändern eng anliegt. (Bandanas, sog. Schlauchschals genügen diesen Anforderungen nicht.) 
 

Genutzt werden können auch partikel-filtrierende Halbmasken (FFP2/3-Masken) ohne Ventil. FFP2/3-
Masken mit Ausatemventil dürfen nicht verwendet werden. Diese filtern nur die eingeatmete Luft und 
sind daher für den Fremdschutz nicht geeignet. 
 

Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Vor-
erkrankung zum Beispiel einer schweren Herz- oder Lungenerkrankung das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung nicht zumutbar ist und dies durch ein ärztliches Attest oder eine vergleichbare amtliche Be-
scheinigung glaubhaft machen können, sind von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung ausgenommen. 
 

Soweit bei der Schule ein Befreiungstatbestand von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung glaubhaft gemacht wird, muss sich aus einem aktuellen Attest oder einer aktuellen vergleich-
baren amtlichen Bescheinigung nachvollziehbar ergeben, welche konkret zu benennende gesundheitli-
che Beeinträchtigung auf Grund des Tragens der Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht alsbald zu er-
warten ist und woraus diese im Einzelnen resultiert. Wenn relevante Vorerkrankungen vorliegen, sind 
diese konkret zu benennen. Darüber hinaus muss im Regelfall erkennbar werden, auf welcher Grundla-
ge die attestierende Ärztin oder der attestierende Arzt zu ihrer oder seiner Einschätzung gelangt ist. 
 

Bei Schüler*innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ist hinsichtlich der Zumutbarkeit 
einer MNB eine differenzierte Bewertung vorzunehmen und jede Schülerin und jeder Schüler jeweils 
individuell zu betrachten. Hierzu sollte sonderpädagogische Expertise vor Ort oder ggf. der Fachbe-
reich IB der Schulbehörde/das zuständige RZI herangezogen werden. Als Nachweis wird das aktuelle 
Fördergutachten als vergleichbare amtliche Bescheinigung angesehen, ein zusätzliches ärztliches Attest 
ist nicht erforderlich. 
 

Können Personen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, ist eine diskriminierungsfreie Teilhabe zu er-
möglichen. Insbesondere sind keine Ersatzmaßnahmen vorzusehen. 
 

Wer aus medizinischen oder anderen triftigen Gründen keinen MNB tragen darf, kann durch das Tragen 
eines Visiers einen, vielleicht auch nur minimalen, Beitrag leisten. Und es ist in diesem Fall darauf zu 
achten, dass die Schüler*innen den Mindestabstand zu Mitschüler*innen und Lehrer*innen sowie den 
betreuenden Pädagog*innen einhalten. 

 
Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht 

 

a) während der Pausen, soweit sich die Personen außerhalb geschlossener Räume innerhalb ihrer 
Kohorten aufhalten,  

b) während der Pausen, soweit sich Personen unterschiedlicher Kohorten außerhalb geschlosse-
ner Räume aufhalten und das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird, 

 



 

3/4 
 

b)  während Räume gelüftet werden,  
 

c)  beim Essen und Trinken innerhalb der Kohorten,  
 

d)  während Abschlussprüfungen, Klausuren und Klassenarbeiten, solange die Personen einen Sitzplatz 
eingenommen haben und das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird. 

 
1.3 Zutrittsbeschränkungen 

 

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht regelmäßig tätig sind, 
ist während des Schulbetriebs weitestgehend untersagt und soll nur nach telefonischer Anmeldung 
im Sekretariat (0441/950 16 11) aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des Mindestabstands 
von 1,5 Metern erfolgen. 
 

Die Kontaktdaten von Besucher*innen müssen dokumentiert und für 3 Wochen aufbewahrt werden. 
Hierfür müssen im Sekretariat entsprechende Besucherformulare ausgefüllt werden.  

 
 
1.4 Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule 
Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts-/Betreuungszeit 
wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person abgeholt werden muss, 
in einem separaten Raum isoliert. Gleichzeitig sollen auch Kinder oder Personen aus demselben 
Haushalt isoliert bzw. nach Hause geschickt werden. Die Betroffenen sollten ihre Mund-Nasen-
Bedeckung (MNB) während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg tragen. Die Schülerinnen und 
Schüler oder die Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen 
Abklärung hinzuweisen.  

Bitte wenden Sie sich zunächst telefonisch an die Hausarztpraxis und besprechen Sie das weite-
re Vorgehen! Um andere Personen vor einer Ansteckung zu schützen, ist es sehr wichtig, vorher telefo-
nisch Kontakt aufzunehmen oder eine E-Mail zu schreiben. Die Arztpraxis informiert dann über das wei-
tere Vorgehen. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Tele-
fonnummer 116117 zu erreichen. Nur in Notfällen sollte die 112 kontaktiert werden.  

 
 
2    Gemeinsam genutzte Gegenstände 

 

 Persönliche Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dürfen 
nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

 

 Die Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Gegenständen, die intensiv mit den Hän-
den oder dem Gesicht berührt werden, sollte möglichst vermieden werden. Gegenstände, die 
ausnahmsweise von mehreren Personen genutzt werden, sind zwischen den Nutzungen mit 
den bereitgestellten Reinigungsmitteln zu reinigen. Handelsübliche tensidhaltige Reinigungs-
mittel sind hier ausreichend (z. B. Spülmittel, Haushaltsreiniger). 

 
 

 
3    Unterrichtsorganisation, Kohorten-Prinzip, Aufhebung des Abstandsgebots 

 

Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den 
Schüler*innenn zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. 

 
Kohorten sollen möglichst klein gehalten werden, damit im Falle des Auftretens von Infektionen 
möglichst wenig Personen von Quarantänemaßnahmen betroffen sind. Im Idealfall bildet eine Klasse/ 
Lerngruppe eine Kohorte. Grundsätzlich umfasst aber eine Kohorte maximal einen Schuljahrgang.  
 
Davon abgewichen werden kann nur bei 
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 jahrgangsübergreifendem Lernen 
 der Umsetzung von Ganztags- und Betreuungsangeboten, bis zu einem Inzidenzwert von 50 
 der Bildung von jahrgangsübergreifenden Kohorten bis max. 120 Schüler*innen 

 

 
Darüber hinaus können kohortenübergreifende Lerngruppen angeboten werden, wenn das Abstands-
gebot von 1,5 Metern sowohl beim Betreten und Verlassen des Unterrichtraums als auch während des 
Unterrichts zwischen den Schüler*innen der Kohorten eingehalten wird. So können z. B. jahrgangs-
übergreifende Lerngruppen angeboten werden. 

 

Lehrkräfte sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (PM) agieren grundsätzlich kohorten-
übergreifend, da sie zwangsläufig in mehreren Kohorten eingesetzt werden müssen. Daher ist der o. a. 
Personenkreis angehalten, das Abstandsgebot untereinander und zu ihren Schüler*innen einzuhalten, 
wo immer dies möglich ist. 

 
Nach sorgfältiger Abwägung kann in Einzelfällen das Kohorten-Prinzip durchbrochen werden. Die 
Kontakte außerhalb des Kohorten-Prinzips sind zu dokumentieren. 

 
 
 
 

4  Speiseneinnahme - vom Pausenbrot bis zur Schulkantine 
 

Der Verzehr von Speisen im Klassenverband (z. B. Geburtstagskuchen, Schulobst) ist zulässig. 
Speisen und Lebensmittel sollen nicht frei zugänglich sein, damit die Schüler*innen Lebensmittel, welche 
sie nicht selbst verzehren, auch nicht berühren. Hierzu sind vor Ort verschiedene Lösungen möglich, 
die auch von der Art der Bereitstellung abhängen, z. B.: 

 

 Hygienegerechte Portionierung durch eine Person auf individuellen Tellern 
 Entnahme z. B. mit Servietten 
 Für den Besuch der Mensa und den Kioskverkauf gilt eine gesonderte Regelung 

 

Beim gemeinsamen Mittagessen soll, soweit organisatorisch umsetzbar, ein Abstand von möglichst 1,5 
Metern zwischen Personen eingehalten werden.  
 
 
5 Schulveranstaltungen und Schulfahrten 

 

Angesichts der unvorhersehbaren Infektionslage und unter Berücksichtigung des aktuellen Infektions-
geschehens sowie veränderter Reiseroutinen mit Abstandswahrung und Hygienevorschriften wird 
empfohlen, bis Ende März 2021 keine Schulfahrten durchzuführen.  

 
6 Schüler*innen mit vulnerablen Angehörigen 

 

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Unterstützungsbedarf in den Bereichen geistige Entwicklung, körperlich und motorische Entwicklung, 
Hören oder Sehen können auf Wunsch der Erziehungsberechtigten vom Präsenzunterricht befreit 
werden, wenn sie mit vulnerablen Angehörigen in einem Haushalt leben – unabhängig von Szenario und 
Inzidenzwert.  
 

Alle anderen Schülerinnen und Schüler mit vulnerablen Angehörigen in einem Haushalt können auf 
Antrag vom Präsenzunterricht befreit werden, sobald vom Gesundheitsamt eine Infekionsschutz-
maßnahme (u. a. Schulschließung, Untersagung des Schulbesuchs für bestimmte Gruppen) an der 
Schule angeordnet wurde.  
 

Für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen mit vulnerablen Angehörigen in einem Haushalt gilt: Sie 
können auf Antrag vom Präsenzunterricht befreit werden, wenn der Inzidenzwert am Standort der 
Schule oder am Wohnort der Schülerin bzw. des Schülers > 35 ist.  

Corona-Krisenteam. 27.11.2020 


